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Der Bürgermeister 
Fachbereich Schulen, Soziales 
und Jugend sowie Sport 
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V016/2018 

 

 

V o r l a g e  

an den Rat 
über den Verwaltungsausschuss 

und den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales 
 
 
 
Zuschussanträge für das Jahr 2018; 

• Folgefinanzierung des Bundesprogramms „Kita-Plus“ 

• Personalkosten einer Koordinierungskraft für das Familienzentrum St. Stephani 
 
Seitens der Ev.- luth. Kirchengemeinde Georg Calixt wurde für die Kita St. Stephani beantragt, 
dass die Finanzierung der von der Kita im Rahmen der Teilnahme am Bundesprogramm „Kita-
Plus“ angebotenen zusätzlichen Betreuungszeiten auch nach dem Ablauf des Bundespro-
gramms am 31.12.2018 durch die Stadt Helmstedt sichergestellt wird. Im Zuge der Programm-
teilnahme wurden sowohl der Frühdienst als auch der Spätdienst in einer Gruppe um jeweils 
eine Stunde verlängert, so dass im Ergebnis ein Frühdienst von 06.00 – 08.00 Uhr und ein 
Spätdienst von 16.00 – 18.00 Uhr angeboten wird. Die saldierten Kosten belaufen sich für das 
Kalenderjahr 2019 auf 28.231,64 €; für das Kalenderjahr 2020 werden diese bei 28.949,54 € 
liegen. Um eine Planungssicherheit für die Eltern zu erreichen, wurde auf dringenden Wunsch 
der Kirchengemeinde verwaltungsseitig zunächst eine Finanzierungszusage bis zum Ablauf des 
Kiga-Jahres 2018/2019, somit für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.07.2019, ausgespro-
chen (Kosten für diesen Zeitraum: ca. 16.500,00 €). Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2018 
sollte dann über die endgültige Fortführung oder Einstellung der Sonderdiensterweiterungen 
entschieden werden. 
 
Die Zuschüsse wurden in der Mittelanmeldung noch nicht berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus wurde von der Ev.- luth. Kirchengemeinde Georg Calixt ein Antrag auf Über-
nahme der Personalkosten einer Koordinierungskraft für das Familienzentrum St. Stephani ge-
stellt. Der Antrag richtet sich gleichzeitig an den Landkreis Helmstedt sowie die Stadt 
Helmstedt, wobei sich die beantragte Gesamtzuschusshöhe auf 21.650,00 € für das Jahr 2018 
sowie 22.100,00 € für 2019 beläuft. Konzeptionell handelt es sich hierbei um ein Angebot, das 
neben der Unterstützung von Kindern insbesondere auf die Eltern im Sinne einer Stärkung der 
Erziehungskompetenz sowie der Elternbildung abzielt. Gerade angesichts dieses auf die Eltern 
bezogenen Angebotsportfolios gilt es jedoch zu bedenken, dass der Stadt Helmstedt im Rah-
men der mit dem Landkreis Helmstedt abgeschlossenen Vereinbarung über die Wahrnehmung 
von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe im Landkreis Helmstedt lediglich die Förderung von 
Kindern im Sinne des SGB VIII sowie des KiTaG übertragen wurde. Insofern kann hier von ei-
ner überwiegenden Zuständigkeit des Landkreises Helmstedt (Jugendamt) ausgegangen wer-
den. Verwaltungsseitig wird vor diesem Hintergrund vorgeschlagen, zur Deckung der Personal-
kosten in den Jahren 2018 ff. jeweils einen Betrag von 9.500,00 € zur Verfügung zu stellen. Der 
verbleibende Kostenanteil müsste dann durch den Landkreis Helmstedt gedeckt werden. Auf-
grund der jüngsten Ablehnung des entsprechenden Zuschussantrages durch den Kreistag ist 
derzeit allerdings nicht mit einer Anteilsfinanzierung durch den Landkreis Helmstedt zu rechnen.  
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Es bleibt somit abzuwarten, ob die Kirchengemeinde einen anderen Weg zur Deckung des ver-
bleibenden Kostenanteils findet bzw. ob das Familienzentrum vor diesem Hintergrund weiter 
betrieben werden kann. Sollte es nicht zu einer Fortführung des Angebotes kommen, wäre der 
städtische Zuschussanteil als obsolet zu betrachten. 
 
Die Zuschüsse wurden für die Jahre 2018 ff. bereits in der Mittelanmeldung berücksichtigt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die im Zuge des Bundeprogramms „Kita-Plus“ in der Kita St. Stephani eingeführten 1-

stündigen Erweiterungen des Früh- und Spätdienstes werden zunächst bis zum Ablauf des 
Kindergartenjahres 2018/2019 beibehalten und durch die Stadt Helmstedt im Rahmen der 
Defizitabdeckung finanziert. 

 
In der zweiten Jahreshälfte 2018 wird auf der Grundlage der tatsächlichen Elternnachfrage 
über die endgültige Fortführung oder Einstellung der Sonderdiensterweiterungen entschie-
den. 
 

2. Zur Deckung der Personalkosten einer Koordinierungskraft für das Familienzentrum St. 
Stephani werden in den Jahren 2018 und 2019 Zuschüsse in Höhe von jeweils 9.500,00 € 
zur Verfügung gestellt. 

 
 
 
gez. Wittich Schobert 
 
 
Wittich Schobert 
 
Anlage 










